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G e m e i n d e  Ü c h t e l h a u s e n

• In der sogenannten Schweinfurter Rhön

• 62,12km²

• 9 Gemeindeteile

• Rund 3800 Einwohner

• ILE Region Schweinfurter OberLand

• Herausforderungen (Große Fläche, verhältnismäßig wenige Einwohner, 
Probleme in der Infrastruktur z.B. Kanal, Breitband)

• In den letzten 20 Jahren immer mehr weggebrochen (keine 
Grundversorgung, nur noch eine Gastwirtschaft, nur noch ein Hausarzt, 
keine Banken mehr vor Ort)

• Rückgang der Bevölkerung, dadurch Nachwuchsprobleme in den Vereinen, 
bei der Feuerwehr, Wegfall der Mittelschule

• Angespannte Haushaltslage (Verschuldung aktuell bei rund 4 Mio. Tendenz 
steigend)

• Aktuell Verschärfung der Situation wegen kirchlicher Liegenschaften
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Ve r s u c h  E i n n a h m e n  z u  g e n e r i e r e n

• Konsolidierung des Haushaltes

• Ausbau der Grundversorgung

• Innenentwicklung

• Zusätzliche Einnahmen z.B. aus der Energiegewinnung (selbstverständlich 
auch der Beitrag zum Stopp des Klimawandels)
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B ü r g e r e n t s c h e i d  P f i n g s t e n  2 0 2 2
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Sind Sie dafür, dass auf den im Regionalplan für das Gemeindegebiet Üchtelhausen
ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ein Windpark unter Beachtung der folgenden
Kriterien errichtet wird?

a) Es sollen nicht mehr als sechs Windenergieanlagen mit einem Mindestabstand von
1.250 m zu geschlossenen Wohngebieten entstehen.

b) Anlagen, die im Wald errichtet werden, dürfen nicht in wertvollen Waldbeständen
errichtet werden. Auch sollen alle technischen Maßnahmen ergriffen werden, um den
Eingriff in den Wald zu minimieren.

c) Alle von den ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten betroffenen
Grundstückseigentümer sollen fair und gerecht an resultierenden Pachteinnahmen eines
künftigen Windparks über ein sog. Flächenpooling beteiligt werden.

d) Der künftige Windpark soll auch zu einem erheblichen Anteil (mind. 30 - 40 % des
Windparks) in Kommunal und/oder Bürgerbesitz sein und nicht ausschließlich von
externen Investoren betrieben werden.

e) Der künftige Projektentwickler muss sicherstellen, dass beeinträchtigte Anwohner über
vergünstigte Stromtarife in Abhängigkeit der Entfernung zum Windpark entschädigt
werden.
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Danke für die Aufmerksamkeit
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